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Am 3. Mai 2011 hat der Consiliul Naţional al Audiovizualului (Nationaler Rat für
elektronische Medien - CNA) Anweisung Nr. 1 zur Ausstrahlung nicht-
kommerzieller Mitteilungen herausgegeben.

Der per CNA-Beschluss Nr. 220/2011 verabschiedete audiovisuelle Kodex (siehe
IRIS 2010-9/34, IRIS 2011-4/31 und IRIS 2011-5/38) gestattet in Abschnitt 10 die
Ausstrahlung nicht-kommerzieller Mitteilungen, die nicht zur gesetzlichen
Höchstdauer für Werbung hinzugerechnet werden (8 Minuten pro Stunde für
öffentlich-rechtliche Sender, 12 Minuten pro Stunde für kommerzielle Sender).
Diese Ausnahme von der Werbezeit gilt lediglich für drei Kategorien von
Mitteilungen, die in Art. 141 des Kodexes genannt sind:

a) Ankündigungen von öffentlichem Interesse durch eine öffentliche Einrichtung
oder Behörde;

b) Sozialkampagnen von Stiftungen oder Nichtregierungsorganisationen;

c) Spendenaufrufe im Rahmen einer humanitären Wohltätigkeitsaktion.

Gemäß Art. 142 des Kodexes muss die Ausstrahlung dieser Art von Mitteilung
kostenlos und ohne direkte oder indirekte Verpflichtung für die Gegenseite
erfolgen.

Die Mitteilungen von öffentlichem Interesse müssen deutlich als solche gestaltet
und gekennzeichnet werden. Der Inhalt der Mitteilung muss den angegebenen
Zweck widerspiegeln und darf keine kommerziellen Hinweise enthalten. Die Logos
der Sponsoren dürfen lediglich am Ende des Spendenspots und auch nur für
insgesamt maximal drei Sekunden gezeigt werden.

Die Bestimmung aus Art. 143 (2) im Bezug auf die Verpflichtung, die Öffentlichkeit
über das genaue Ergebnis von Spendenkampagnen zu informieren, gilt nur für
Fernsehspendengalas, die von Rundfunkveranstaltern organisiert werden.

Für die Ausstrahlung von Ankündigungen im Bezug auf nicht-kommerzielle
Kampagnen über Hörfunk und Fernsehen ist keine besondere Genehmigung
seitens des CNA erforderlich. Die Spendenaufrufer müssen sich unmittelbar an die
Anbieter audiovisuelle Mediendienste wenden, die entsprechend Art. 6 (1) des
geänderten und ergänzten audiovisuellen Gesetzes die redaktionelle
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Entscheidungsbefugnis haben. Der CNA kann die Durchführung einer solchen
Kampagne lediglich zur Kenntnis nehmen.

Instrucţiune nr. 1 din 03.05.2011 privind difuzarea mesajelor
noncomerciale

http://www.cna.ro/INSTRUC-IUNE-nr-1-din-03-05-2011.html

Anweisung Nr. 1 vom 3. Mai 2011 zur Ausstrahlung nicht-kommerzieller
Mitteilungen

Comunicat CNA campanii noncomerciale

http://www.cna.ro/Campanii-noncomerciale.html

CNA-Pressemitteilung zu nicht-kommerziellen Kampagnen
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